
   
Diekmann  Mosebach & Partner Oldenburger Straße 86 - 26180 Rastede 

Tel.: 04402-911630 - Fax: 04402-911640 
e-mail: info@diekmann-mosebach.de 
www.diekmann-mosebach.de  

   
 

 

 

 

 
 

 

Landkreis Leer 
 

  
 
 
 

Biotoptypenkartierung zur geplanten  
Sanierung der Hookswieke  und  

der Alten Beekswieke  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachplanerische Erläuterungen Dezember 2018 



  

 
 

 

 

 

 
 

 

Landkreis Leer 
 
  

 
 
 
 

Biotoptypenkartierung zur geplanten  
 

 
 
 
 

Auftraggeber:  Gemeinde Moormerland 
Theodor-Heuss-Straße 12 
26802 Moormerland 
 
 

   

Auftragnehmer:   

 
 
 

  

Projektbearbeitung:  Dipl. Biologe Rüdiger von Lemm 
Dipl. Biologe Jörg Fittje  

 
 

 



  I 
 

 

Diekmann  Mosebach & Partner  Oldenburger Straße 86  26180 Rastede 
 18.12.2018 

INHALTSÜBERSICHT 

1 BESTANDSAUFNAHME DER BIOTOPTYPEN UND DER GEFÄHRDETEN / 
BESONDERS GESCHÜTZTEN PFLANZENARTEN 1 

1.1 Zielsetzung und Methode 1 

1.2 Hookswieke 1 

1.2.1 Biotoptypen 1 

1.2.2 Gefährdete / besonders geschützte Pflanzenarten 3 

1.3 Alte Beekswieke 6 

1.3.1 Biotoptypen 6 

1.3.2 Gefährdete / besonders geschützte Pflanzenarten 8 

2 BIOTOPTYPEN DER FLÄCHE AN DER 3. NORDERWIEKE FÜR DIE 
VERBRINGUNG DES BODENAUSHUBS 8 

3 NATURSCHUTZFACHLICHE ANFORDERUNGEN AN DIE SANIERUNG 11 

3.1 Vorbemerkungen 11 

3.2 Naturschutzfachliche Anforderungen zur Vermeidung / Minimierung von 
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes 11 

4 LITERATUR 14 

 

ANHANG 
 
Plan 1: Bestand Biotoptypen 
Plan 2: Bestand Biotoptypen - Auftragsfläche 
 

ABBILDUNGSVERZEICHNIS 

Abbildung 1: Die Hookswieke war zum Erfassungszeitpunkt weitgehend ausgetrocknet. 3 

Abbildung 2: Die gefährdete Schwanenblume (Butomus umbellatus) kommt mit ausgedehnten 
Beständen in der Hookswieke vor 3 

Abbildung 3: Aus ihren gut ausgeprägten Rhizomen kann sich die Gelbe Teichrose gut 
regenerieren. 5 

Abbildung 4: Die Alte Beekswieke weist eine steile Böschung auf. 7 

Abbildung 5: An der Wasseroberfläche der Alten Beekswieke kommen dichte Bestände der 
gefährdeten Zwergwasserlinse (Wolffia arrhiza) vor. 7 

Abbildung 6: Die geplante Fläche für den Schlammauftrag wird flächig von Extensivgrünland 
auf Moorstandorten (GEM) eingenommen. 10 

Abbildung 7: An Rande der geplanten Auftragsfläche hat sich auf abgeschobenem Boden ein 
Wiesentümpel (STG) entwickelt. 10 



  II 
 

 

Diekmann  Mosebach & Partner  Oldenburger Straße 86  26180 Rastede 
 18.12.2018 

 

TABELLENVERZEICHNIS 

Tabelle 1: Liste der 2018 in der Hookswieke nachgewiesenen Pflanzenarten der Roten Liste 
der Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen (GARVE 2004) und der 
besonders geschützten Pflanzenarten gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG. 4 

Tabelle 2: Liste der 2018 in der Alten Beekswieke nachgewiesenen Pflanzenarten der Roten 
Liste der Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen (GARVE 2004) 
und der besonders geschützten Pflanzenarten gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG. 8 

 
 
 



  1 
 

 

Diekmann  Mosebach & Partner  Oldenburger Straße 86  26180 Rastede 
 18.12.2018 

1 BESTANDSAUFNAHME DER BIOTOPTYPEN UND DER GEFÄHRDETEN / BE-
SONDERS GESCHÜTZTEN PFLANZENARTEN 

1.1 Zielsetzung und Methode 

Um Aussagen über den Zustand von Natur und Landschaft zu erhalten, wurde im Bereich des südlich 
der Westerwieke gelegenen Abschnittes der Hookswieke sowie des zwischen der Westerwieke und dem 
Verbindungsweg gelegenen Abschnittes der Alten Beekswieke eine Bestandserfassung der Naturaus-
stattung in Form einer Biotoptypenkartierung im November 2018 gemäß dem Kartierschlüssel für Bio-
toptypen in Niedersachsen (DRACHENFELS 2016) des NLWKN durchgeführt (Plan 1). Die Biotoptypen-
kartierung bezieht die unmittelbar angrenzenden Strukturen der Wieken mit ein. 
 
Darüber hinaus erfolgte eine Erfassung der in den Wieken und an den Gewässerrändern vorkommen-
den Pflanzenarten der Roten Liste (GARVE 2004) und der nach § 7 Abs. 2 BNatSchG bzw. nach der 
Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) besonders geschützten Pflanzenarten. Die Kartierung der 
Pflanzenarten erfolgte im Rahmen der Biotoptypenkartierung gemäß den Vorgaben des Niedersächsi-
schen Pflanzenarten-Erfassungsprogramms (SCHACHERER 2001). An den festgestellten Standorten 
wurde die Zahl der Sprosse/Horste gezählt bzw. die Deckung eingeschätzt und diese Häufigkeiten wur-
den entsprechenden Kategorien gemäß SCHACHERER (2001) zugeordnet. 
 
Die nachstehend vorgenommene Typisierung der Biotope und die Zuordnung der Codes (Großbuchsta-

DRA-

CHENFELS 2016). Die Nomenklatur der aufgeführten Pflanzenarten richtet sich nach GARVE (2004). 

1.2 Hookswieke 

1.2.1 Biotoptypen 

Im Bereich der Hookswieke befinden sich Biotoptypen aus folgenden Gruppen: 
 

 Gehölzbestände, 
 Gewässer, 
 Ruderalfluren sowie 
 Siedlungsbiotope / Verkehrsflächen. 

 
Lage, Verteilung und Ausdehnung der Biotoptypen sind dem Bestandsplan Biotoptypen / Nutzungen 
(Plan 1) zu entnehmen. 
 
Die Hookswieke ist dem Biotoptyp Kleiner Kanal (FKK) zuzuordnen. Sie besitzt einen überwiegend ge-
radlinigen Verlauf mit relativ steilen Ufern und einer Breite von ca. 6-8 m, die von Süden nach Norden 
zunimmt. Das Gewässer wird von einigen Brücken (OVB) überquert. Unmittelbar südlich der Wester-
wieke befindet sich ein Querbauwerk aus Steinschüttungen mit Staufunktion (OQB). Die Hookswieke 
war zum Zeitpunkt der Untersuchung infolge einer längeren Phase mit sehr geringen Niederschlags-
summen weitgehend ausgetrocknet, lediglich im Süden war noch etwas Restwasser vorhanden. Aus 
diesem Grunde traten Wasserpflanzen nur noch sehr vereinzelt auf. Lokal fanden sich Reliktvorkommen 
von z. B. Kleiner Wasserlinse (Lemna minor), Kamm-Laichkraut (Potamogeton pectinatus) und Was-
serstern (Callitriche palustris agg.) sowie im nördlichen und mittleren Bereich auch Gelbe Teichrose 
(Nuphar lutea) und Weiße Seerose (Nuphar lutea). Letztere wurde hier offensichtlich angepflanzt. 
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Die zum Zeitpunkt der Erfassung vorwiegend schlammige Sohle wurde von verschiedenen Pionierarten 
besiedelt, zu denen beispielsweise Gift-Hahnenfuß (Ranunculus sceleratus), Kröten-Binse (Juncus 

bufonius), Nickender Zweizahn (Bidens cernua) und Sumpf-Ruhrkraut (Gnaphalium uliginosum) zählen, 
oftmals haben sich Flatterbinsen (Juncus effusus) und Arten der Flutrasen, wie z. B. Flutender Schwa-
den (Glyceria fluitians) und Weißes Straußgras (Agrostis stolonifera), ausgebreitet. In teils dichten Be-
ständen kommt zudem die Schwanenblume (Butomus umbellatus) vor, die im Blühaspekt das Erschei-
nungsbild der Wieke wesentlich prägt. 
 
An den Ufern herrschen Arten der Röhrichte vor, abschnittsweise dominieren z. B. Wasserschwaden 
(Glyceria maxima), Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea) und Schilf (Phragmites australis), die vielfach 
auch in die Wieke vordringen. Typisch für die artenreich ausgeprägte Ufervegetation sind auch Fluss-
Ampfer (Rumex hydrolapathum), Gewöhnlicher Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris), Mädesüß (Filipen-

dula ulmaria), Sumpf-Schwertlilie (Iris pseudacorus), Zottiges Weidenröschen (Epilobium hirsutum) und 
diverse andere, deren Vorkommen in erster Linie auf einen schmalen Saum begrenzt ist. Abschnitts-
weise sind auch Großseggenrieder aus vorwiegend Schlanker Segge (Carex acuta) und teils Zweizeili-
ger Segge (Carex disticha) entwickelt. 
 
Beidseitig der Hookswieke verlaufen Säume halbruderaler Gras- und Staudenfluren feuchter Standorte 
(UHF), die teils von Arten der Trittpflanzengesellschaften durchsetzt sind. In einigen Bereichen werden 
die Krautsäume regelmäßig gemäht und ähneln daher Scherrasen (GR). Typische Arten sind z. B. Wol-
liges Honiggras (Holcus lanatus), Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Große Brennnessel (Urtica dioica), 
Giersch (Aegopodium podagraria), Knäuelgras (Dactylis glomerata), Weidelgras (Lolium perenne) und 
Weißklee (Trifolium repens). Im Süden stehen auf diesen Randstreifen einige Einzelbäume (HBE) von 
Birke (Betula pendula), Stieleiche (Quercus robur) und Gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) mit 
Stammdurchmesser von ca. 0,2 bis max. 0,6 m. 
 
Begleitet wird die Hookswieke auf der Ostseite auf der gesamten Länge und im Süden beidseitig von 
Straßen (OVS), die teils asphaltiert und teils mit Betonsteinen gepflastert sind. Der mittlere Bereich des 
Gewässers wird auf der Westseite von einem mehrere Meter breiten Streifen mit ruderalen Pflanzenge-
sellschaften gesäumt. Kennzeichnende Arten sind hier z. B. Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense), Große 
Brennnessel, Kletten-Labkraut (Galium aparine), Wolliges Honiggras, Weiches Honiggras (Holcus mol-

lis), Wiesen-Lieschgras (Phleum pratense), Rotes Straußgras (Agrostis capillaris) und Knäuelgras. 
 
An die Straßen schließen sich einerseits Siedlungsbereiche mit landwirtschaftlichen Betrieben und 
Wohnhäuser mit Hausgärten an; überwiegend handelt es sich um intensiv gepflegte neuzeitliche Zier-
gärten, zum Teil finden sich Altbaumbestände und Siedlungsgehölze im Bereich der Gärten. Anderer-
seits grenzen insbesondere auf der Westseite einige landwirtschaftliche Nutzflächen an. Neben arten-
armen Intensivgrünländern sind Maisäcker (Am) und im Südosten eine Streuobstwiese (HOJ) vorhan-
den. 
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Abbildung 1: Die Hookswieke war zum Erfassungszeitpunkt weitgehend ausgetrocknet. 

 

 

Abbildung 2: Die gefährdete Schwanenblume (Butomus umbellatus) kommt mit ausgedehnten 
Beständen in der Hookswieke vor 

 

1.2.2 Gefährdete / besonders geschützte Pflanzenarten 

In der Hookswieke und an deren Ufern konnte mit der Schwanenblume eine nach der Roten Liste der 
Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen (GARVE 2004) gefährdete Pflanzenart nachge-
wiesen werden. Darüber hinaus tritt mit der Gelben Teichrose eine gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG 
besonders geschützte Schwimmblattpflanze in der Hookswieke auf. Mit der Sumpf-Schwertlilie ist eine 
weitere besonders geschützte Spezies am Ufer der Hookswieke vorhanden. Streng geschützte Pflan-
zenarten gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG wurden nicht nachgewiesen. 
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Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Gefährdung und den Schutzstatus der drei Arten, in Karte 2 sind 
die ungefähre Lage und die Ausdehnung der zum Zeitpunkt der Bestandskartierung angetroffenen 
Wuchsorte der Pflanzenarten unter Angabe der Häufigkeiten dokumentiert. 

 
Tabelle 1: Liste der 2018 in der Hookswieke nachgewiesenen Pflanzenarten der Roten Liste der 
Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen (GARVE 2004) und der besonders ge-
schützten Pflanzenarten gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG. 
Rote-Liste-Regionen: T = Tiefland, NB = Niedersachsen und Bremen; Gefährdungskategorien:  
3 = gefährdet; Schutzstatus: § = besonders geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG. 

 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name RL-Status § 7 BNatSchG 

    

Schwanenblume Butomus umbellatus T 3, NB 3 - 

Sumpf-Schwertlilie Iris pseudacorus - § 

Gelbe Teichrose Nuphar lutea - § 

 
Die Schwanenblume tritt in großer Zahl insbesondere in dem nördlichen Gewässerabschnitt auf. Es 
finden sich mehrfach Teilbereiche mit Vorkommen von jeweils deutlich mehr als hundert und teils von 
mehr als tausend Exemplaren dieser gefährdeten Art. Im Süden der Wieke sind nur vereinzelte Exemp-
lare der Schwanenblume vorhanden. 
 
Mit der Gelben Teichrose tritt eine besonders geschützte Schwimmblattpflanze verbreitet in der 
Hookswieke auf, die Dichte ist im mittleren Abschnitt am höchsten. Im äußersten Süden fehlt die Gelbe 
Teichrose. 
 
Von der Sumpf-Schwertlilie wurden diverse Standorte an den Ufern der Hookswieke nachgewiesen. Die 
Mehrzahl der Nachweise betrifft das östliche Ufer, die größten Vorkommen befinden sich in dem mittle-
ren Abschnitt. Hier sind auf Teilstrecken Bestände von mehr als 10 m² und zum Teil von mehr als 25 m² 
vorhanden. Im Süden tritt die Sumpf-Schwertlilie nur vereinzelt auf. 
 
Bei den festgestellten Vorkommen der Weißen Seerose handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit 
ausnahmslos um angepflanzte Zierformen. Diese Bestände unterliegen nicht dem besonderen Schutz 
gemäß § 7 Abs. 2 BNatSchG. 
 
Neben den gefährdeten und besonders geschützten Pflanzenarten konnte mit dem Straußblütigen Gilb-
weiderich auch eine Spezies der so genannten Vorwarnliste festgestellt werden. Arten der Vorwarnliste 
zählen zwar nicht zu den Rote-Liste-Arten, da sie aktuell nicht gefährdet sind. Bei Fortbestehen be-
standsreduzierender menschlicher Einwirkungen ist jedoch in naher Zukunft eine Einstufung in die Ge-
fährdungs-Kategorie 3 der Roten Liste wahrscheinlich (vgl. GARVE 2004).  
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Abbildung 3: Aus ihren gut ausgeprägten Rhizomen kann sich die Gelbe Teichrose gut regene-
rieren. 
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1.3 Alte Beekswieke 

1.3.1 Biotoptypen 

Im Bereich der Alten Beekswieke befinden sich Biotoptypen aus folgenden Gruppen: 
 

 Gehölzbestände 
 Gewässer 
 Ruderalfluren 
 Siedlungsbiotope / Verkehrsflächen 

 
Lage, Verteilung und Ausdehnung der Biotoptypen sind dem Bestandsplan Biotoptypen / Nutzungen 
(Plan 1) zu entnehmen. 
 
Die Alte Beekswieke weist im hier betrachteten Abschnitt einen geradlinigen Verlauf bei einer Breite von 
etwa 8 m auf. Die Ufer sind mit einer Böschungsneigung von 1:1 recht steil ausgeprägt. Teilweise ist 
das Ufer mit Holzfaschinen befestigt. An insgesamt 4 Stellen wird dieser Abschnitt der Wieke von Brü-
cken (OVB) gequert, in denen das Profil dann stark verengt wird. Die Wieke ist dem Biotoptyp Kleiner 
Kanal (FKK) zuzuordnen. 
 
Der Wasserstand war zum Kartierungszeitpunkt mit etwa 30 cm über einer deutlichen Schlammauflage 
recht gering. Eine Wasservegetation ist in der Alten Beekswieke deutlich ausgeprägt, aber nur artenarm.  
Häufig und in dichten Beständen tritt die Schmalblättrige Wasserpest (Elodea nuttallii) auf. Eingestreut 
kommen das Raue Hornblatt (Ceratophyllum demersum) und der Wasserstern (Callitriche palustris agg.) 
vor. Aus der Gruppe der Schwimmblattpflanzen sind der Froschbiss (Hydrocharis morsus-ranae) und 
die besonders geschützte Gelbe Teichrose (Nuphar lutea) vertreten, außerdem die Kleine und die Drei-
furchige Wasserlinse (Lemna minor, L. trisulca). Die Zwergwasserlinse (Wolffia arrhiza) bildet ab-
schnittsweise dichte Bestände an der Wasseroberfläche. Sie kommt hier häufig gemeinsam mit dem 
Großen Algenfarn (Azolla filiculoides) vor.  
 
Zur Gewässervegetation gehören auch die streifenförmig am Ufer auftretenden Röhrichte mit Rohr-
glanzgras (Phalaris arundinacea), Ufersegge (Carex riparia) und Zweizeiliger Segge (Carex disticha). 
Hier kommen außerdem Flatterbinse (Juncus effusus), Sumpf-Labkraut (Galium palustre), Wolfstrapp 
(Lycopus europaeus), Sumpf-Schachtelhalm (Equisetum palustre) und Sumpf-Hornklee (Lotus pe-

dunculatus) vor. Im Nordosten ist ein Uferstreifen mit Breitblättrigem Rohrkolben (Typha latifolia) be-
wachsen.  
 
Zur Oberkante der Böschung hin nehmen die Röhrichtarten ab und es kommen zunehmend  Grünland- 
und Ruderalarten vor. Zu den in diesem Bereich auftretenden Arten gehören Zottiges Weidenröschen 
(Epilobium hirsutum), Brennnessel (Urtica dioica), Gewöhnliche Zaunwinde (Calystegia sepium) und 
Kletten-Labkraut (Galium aparine) aus der Gruppe der Ruderalarten sowie die Grünlandgräser Knaul-
gras (Dactylis glomerata), Weidelgras (Lolium perenne), Rotes Straußgras (Agrostis capillaris), Rot-
schwingel (Festuca rubra) und Glatthafer (Arrhenatherum elatius). Zu den begleitenden Krautarten des 
Grünlandes gehören Kriechender und Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus repens und R. acris), Gewöhn-
licher Löwenzahn (Taraxacum officinale agg.), Rotklee (Trifolium pratense) und Spitzwegerich (Plantago 

lanceolata). Stellenweise treten Keimlinge von Schwarzerlen (Alnus glutinosa) auf. Dieser Streifen wird 
insgesamt als Halbruderale Staudenflur feuchter Standorte (UHF) eingestuft.  
 
An mehreren Stellen kommen Einzelbäume und Baumreihen (HBE, HBA) am Rande der Böschung vor. 
Im nördlichen Teil befinden sich zahlreiche Hybridpappeln (Populus spec.), die zum Teil als Kopfbäume 
ausgeprägt sind. Sie erreichen Stammdurchmesser zwischen 0,2 und 0,8 m. Im mittleren und südlichen 
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Bereich sind abschnittsweise Baumreihen mit Schwarzerlen und Birken (Betula pubescens) vorhanden. 
Diese Bäume erreichen bis zu 0,4 m starkes Stammholz. Im Bereich der Brücken wurden an mehreren 
Stellen Rotdorn-Bäume (Crataegus monogyna) gepflanzt, die etwa 0,15 m Stammdurchmesser aufwei-
sen.   

 
Begleitet wird die Alte Beekswieke beidseitig von Straßen (OVS), die teils asphaltiert und teils mit Be-
tonsteinen gepflastert sind. An die Straßen schließen sich Siedlungsbereiche mit Wohnhäusern, kleine-
ren Gewerbebetrieben und einer Schule an. Bei den Hausgärten handelt es sich überwiegend um inten-
siv gepflegte neuzeitliche Ziergärten.  

 

 

Abbildung 4: Die Alte Beekswieke weist eine steile Böschung auf. 

 

 

Abbildung 5: An der Wasseroberfläche der Alten Beekswieke kommen dichte Bestände der ge-
fährdeten Zwergwasserlinse (Wolffia arrhiza) vor. 
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1.3.2 Gefährdete / besonders geschützte Pflanzenarten 

In der Alten Beekswieke konnte mit der Zwergwasserlinse eine nach der Roten Liste der Farn- und 
Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen (GARVE 2004) gefährdete Pflanzenart nachgewiesen wer-
den. Diese Art wird auch auf der bundesweiten Roten Liste als gefährdet eingestuft. Darüber hinaus tritt 
mit der Gelben Teichrose wie auch in der Hookswieke eine gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG beson-
ders geschützte Schwimmblattpflanze in der Alten Beekswieke auf. In ihrem Uferbereich ist mit der 
Sumpf-Schwertlilie eine weitere besonders geschützte Spezies vorhanden. Streng geschützte Pflanzen-
arten gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG wurden nicht nachgewiesen. 

 
Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Gefährdung und den Schutzstatus der drei Arten, in Plan 1 sind 
die ungefähre Lage und die Ausdehnung der zum Zeitpunkt der Bestandskartierung angetroffenen 
Wuchsorte der Pflanzenarten unter Angabe der Häufigkeiten dokumentiert. 

 
Tabelle 2: Liste der 2018 in der Alten Beekswieke nachgewiesenen Pflanzenarten der Roten Liste 
der Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen (GARVE 2004) und der besonders 
geschützten Pflanzenarten gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG. 
Rote-Liste-Regionen: T = Tiefland, NB = Niedersachsen und Bremen; Gefährdungskategorien:  
3 = gefährdet; Schutzstatus: § = besonders geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG. 

 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name RL-Status § 7 BNatSchG 

    

Zwergwasserlinse Wolffia arrhiza T 3, NB 3 - 

Sumpf-Schwertlilie Iris pseudacorus - § 

Gelbe Teichrose Nuphar lutea - § 

 
Die Gelbe Teichrose tritt zerstreut über den gesamten untersuchten Abschnitt der Alten Beekswieke mit 
Beständen zwischen einem und fünf m² Größe auf, nur im mittleren Bereich fehlt sie auf einer Strecke 
von ca. 200 m.  
 
Etwas seltener tritt in den Röhrichtstreifen im Uferbereich die Sumpf-Schwertlilie auf. Sie ist überwie-
gend mit Beständen bis 1 m² Größe vertreten. Einige Vorkommen haben eine Ausdehnung von bis zu 
5 m².  
 
Die Zwergwasserlinse breitet sich an vielen Stellen mit dichten Teppichen an der Wasseroberfläche aus. 
Sie sind vor allem in der Nähe der Brücken zu finden, da sie dorthin vom Wind verdriftet und dadurch 
konzentriert werden. Aufgrund der Abhängigkeit von Wind und Wellenschlag sind die vorgefundenen 
Standorte sehr variabel.   

2 BIOTOPTYPEN DER FLÄCHE AN DER 3. NORDERWIEKE FÜR DIE VERBRIN-
GUNG DES BODENAUSHUBS 

Die für die Verbringung des bei der Sanierung der Hookswieke und der Alten Beekswieke anfallenden 
Bodenaushubs vorgesehene Fläche (Flurstück 170/4, der Flur 12, Gemarkung Riepe) befindet sich süd-
lich der 3. Norderwieke und grenzt unmittelbar östlich an das dort gelegene Klärwerk an. Sie wird vor-
wiegend von einem Extensivgrünland auf Moorboden (GEM) eingenommen. Vorherrschende Süßgräser 
sind Wolliges Honiggras (Holcus lanatus), Rasen-Schmiele (Deschampsia cespitosa) und Weidelgras 
(Lolium perenne). Typisch sind auch einzelne Kennarten mesophiler Grünländer wie z. B. Rotes Strauß-
gras (Agrostis capillaris) und Wiesen-Schaumkraut (Cardamine pratensis). Weiterhin finden sich ver-
schiedene Feuchte-/Nässezeiger in dem Bestand, zu denen neben den bereits genannten Arten Rasen-
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Schmiele und Wiesen-Schaumkraut z. B. Knick-Fuchsschwanz (Alopecurus geniculatus), Weißes 
Straußgras (Agrostis stolonifera), Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea) und Flatterbinse (Juncus ef-

fusus) zählen. Insbesondere in den südwestlichen teils etwas tiefer gelegenen Bereichen gelangen 
diese Arten zur Dominanz und deuten lokal Übergänge zum Feuchtgrünland an. Hier tritt sporadisch die 
Sumpf-Kratzdistel (Cirsium palustre) hinzu. 
 
Im Nordwesten der Fläche wurde vor einigen Jahren der Oberboden abgetragen, so dass eine Senke 
entstanden ist. Umgeben wir diese von Erdwällen mit einer Höhe von bis zu ca. 1,5 m. In der Senke 
haben sich diverse Arten feuchter bzw. nasser Standorte angesiedelt. Kennzeichnend sind insbeson-
dere Flatter-Binse, Weißes Straußgras und Flutender Schwaden (Glyceria fluitans), vereinzelt treten z. 
B. Breitblättriger Rohrkolben (Typha latifolia), Gewöhnlicher Froschlöffel (Alisma plantago-aquatica) und 
Wasserstern (Callitriche palustris agg.) hinzu. Zudem hat sich ein kleines Vorkommen der nach § 7 Abs. 
2 Nr. 13 BNatSchG besonders geschützten Sumpf-Schwertlilie (Iris pseudacorus) entwickelt. Aufgrund 
der Ausprägung und der Artenkombination erfolgt eine Einstufung der Senke als Wiesentümpel (STG). 
Da es sich um einen erst kürzlich durch Abgrabung entstandenen Tümpel mit vorwiegend naturfernen 
Strukturen (steile Ufer, Verwallung) handelt und der Bereich offensichtlich von regelmäßigen Verände-
rungen durch Bodenumlagerungen betroffen ist, ist eine Zuordnung zu den nach § 30 BNatSchG ge-
schützten Biotopen nicht angezeigt. Auf den Erdwällen an den Rändern der Senke haben sich halbru-
derale Gras- und Staudenfluren feuchter Standorte (UHF) mit z. B. Rohrglanzgras und Großer Brenn-
nessel (Urtica dioica) entwickelt. Südlich der Verwallung befindet sich eine kleine Bodenmiete ohne Be-
wuchs (DO). 
 
Begrenzt wird das Flurstück von Gräben, die aufgrund der anhaltenden Trockenheit zum Zeitpunkt der 
Untersuchung weitgehend ausgetrocknet waren (FGRu). Während die Gewässersohle oftmals von Ar-
ten der Flutrasen, wie insbesondere Weißes Straußgras, durchwachsen ist, herrschen an den Graben-
rändern vielfach Flatterbinsen-Bestände vor. An dem Graben im Südwesten dominiert abschnittsweise 
der Wasserschwaden (Glyceria maxima). Zu den sonstigen Arten der Grabenränder zählen z. B. Rohr-
glanzgras, Gewöhnlicher Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris) und Große Brennnessel, teils schlagen 
Brombeeren (Rubus fruticosus agg.) auf. Den nordöstlichen Graben begleitet eine lückige Gehölzreihe, 
die teils als Strauch-Baumhecke (HFM) und teils als Baumhecke (HFB) ohne Strauchbestand ausge-
prägt ist. Kennzeichnende Gehölzarten sind Stiel-Eiche (Quercus robur), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) 
Weide (Salix spec.) und Brombeere, zudem steht hier ein Einzelbaum (HBE) einer Birke (Betula spec.). 
Eine mehrstämmige Stiel-Eiche steht am Rande des Grabens im Südosten. 
 
Zu dem Flurstück zählt eine von der 3. Norderwieke abzweigende ca. 4 m breite Fläche, die mutmaßlich 
ursprünglich als Zuwegung zu dem Grünland diente; derzeit wird die Zufahrtsmöglichkeit aus dieser 
Richtung durch einen Graben unterbunden. Die Fläche wird von einem Scherrasen eingenommen und 
abschnittsweise von einer Zierhecke (BZH) und einer Baumreihe (HBA) aus Weide, Gewöhnlicher 
Esche (Fraxinus excelsior) und Ross-Kastanie (Aesculus hippocastanum) mit mittlerem bis starkem 
Baumholz begleitet. 
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Abbildung 6: Die geplante Fläche für den Schlammauftrag wird flächig von Extensivgrünland auf 
Moorstandorten (GEM) eingenommen. 

 

Abbildung 7: An Rande der geplanten Auftragsfläche hat sich auf abgeschobenem Boden ein 
Wiesentümpel (STG) entwickelt. 
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3 NATURSCHUTZFACHLICHE ANFORDERUNGEN AN DIE SANIERUNG 

3.1 Vorbemerkungen 

Die Planung sieht vor, die Hookswieke und die Alte Beekswieke durch eine Grundräumung zu sanieren. 
Der gesamte Bodenaushub soll abgefahren und auf eine Grünlandfläche an der 3. Norderwieke ver-
bracht werden (vgl. Kap. 2).  
 
Naturschutzfachliche Anforderungen an die Sanierung der Hookswieke und der Alten Beekswieke er-
geben sich aufgrund des Vorkommens von gefährdeten und besonders geschützten Vegetationsbestän-
den und dem potenziellen Lebensraum für Brutvögel und Amphibien. Des Weiteren sollen vorhandene 
Gehölze möglichst nicht beeinträchtigt werden. Zudem ist in Bezug auf die am Ufer vorhandenen Röh-

der Zeit vom 01. März bis 30. September erfolgen darf; außerhalb dieser Zeiten dürfen Röhrichte nur in 
Abschnitten zurückgeschnitten werden. 

3.2 Naturschutzfachliche Anforderungen zur Vermeidung / Minimierung von Beein-
trächtigungen des Naturhaushaltes 

In der Hookswieke und der Alten Beekswieke sowie am Ufer der Gewässer sind gefährdete und beson-
ders geschützte Vegetationsbestände vorhanden. Diesbezüglich sind bei der geplanten Grundräumung 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen zu berücksichtigen um Beeinträchtigungen möglichst ge-
ring zu halten.  
 
Die unmittelbar in den Uferbereichen vorkommenden Bestände von Gelber Schwertlilie und Schwanen-
blume (nur Hookswieke) sowie die Abschnitte mit Seggen- und Schilfröhrichten sollten grundsätzlich so 
weit wie möglich geschont werden. Für die Bestände auf der Wasserfläche sind grundsätzlich zwei Mög-
lichkeiten der Durchführung der Eingriffsminimierung denkbar.  
 
Zu einen können von der Gelben Teichrose sowie der Schwanenblume Teilbestände vor der Entschlam-
mung entnommen (Standorte vgl. Plan 1) und in geeigneten Transportbehältern oder auf Folie zwischen-
gelagert werden. Bei der Zwischenlagerung muss gewährleistet sein, dass die Pflanzen nicht geschädigt 
werden und nicht austrocknen. Nach der Aufreinigung sind die entnommenen Pflanzenbestände zeitnah 
am vorherigen Standort wieder einzusetzen. Die Aufreinigung sollte ggf. nur von einer Seite erfolgen 
und zwar von der Seite, auf der die geringste Beeinträchtigungsintensität zu erwarten ist. 
 
Eine Alternative zur Entnahme und Zwischenlagerung von ausgewählten Beständen von Schwanen-
blume und Gelber Teichrose stellt die schonende Erhaltung der Vorkommen im Gewässer während der 
Bauarbeiten dar. Dabei sollten zu Beginn der Arbeiten die Pflanzen mitsamt ihrem Wurzelwerk mit der 
Baggerschaufel zu einem Ufer der Wieke auf einen Streifen von 1-2 Meter Breite zusammengeschoben 
werden, so dass der überwiegende Anteil der Pflanzen im Gewässer verbleibt. Die Bestände werden 
dadurch lediglich an einem Ufer der jeweiligen Wieke konzentriert. Anschließend kann die nun von den 
gefährdeten bzw. besonders geschützten Arten freie Fläche der Wieke von Schlamm geräumt werden. 
Es ist davon auszugehen, dass die Pflanzen sich dann in die neu entstandenen Bereiche mit freiem 
Wasserkörper ausdehnen können und allmählich eine Wiederbesiedlung erfolgt. Abhängig von der Tiefe 
der Auskofferung ist auch eine Verteilung der am Rand konzentrierten Pflanzenbestände am Ende der 
Schlammentnahme möglich. Mit dieser Vorgehensweise kann einerseits der Aufwand für die Entnahme 
und Zwischenlagerung entfallen, andererseits kann ein wesentlich größerer Anteil der vorhandenen 
Pflanzen erhalten werden. Welcher Verfahrensweise der Vorzug gegeben wird, sollte vorab mit der Un-
teren Naturschutzbehörde abgestimmt werden.  
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Des Weiteren liegt die betrachteten Abschnitt der Hookswieke und der Alten Beekswieke zwar nicht in 
einem Vogelbrutgebiet von lokaler oder höherer Bedeutung, Vogelbrutgebiete von mindestens regiona-
ler Bedeutung grenzen aber unmittelbar nördlich und südlich an, so dass Beeinträchtigungen auf die 
Vogelwelt bei Durchführung der Maßnahmen während der Brutzeit von Anfang März bis Ende Juni nicht 
auszuschließen sind und daher eine zeitliche Lenkung erfordern. Die Brutzeit ist daher von Baumaß-
nahmen freizuhalten um negative Einflüsse auf Brutvögel auszuschließen. 
 
In Bezug auf Amphibien ist nicht bekannt, ob diese im betrachteten Abschnitt der beiden Wieken vor-
kommen, durch die geplante Entschlammung wird jedoch in potenzielle Lebensräume von Amphibien 
eingegriffen. Bei der Grundräumung werden Vegetationsbestände entnommen, die einerseits zum An-
heften von Laich (z. B. Erdkröte) und andererseits als Verstecke genutzt werden. Darüber hinaus über-
wintern z. B. Grasfrösche oft im Bodenschlamm von Gewässern.  
 
Um potenzielle Beeinträchtigungen von Amphibien zu vermeiden, sollte dem Vorsorgeprinzip folgend 
die geplante Aufreinigung der Wieken im Zeitraum ab dem 01. September bis 15. November durchge-
führt werden, d.h. außerhalb des Ablaichens und Überwinterns. Sind die Arbeiten in diesem Zeitraum 
nicht durchführbar, sollte im Rahmen der Ökologischen Baubegleitung eine Überprüfung auf Vorkom-
men von Amphibien durchgeführt und ggf. auftretende Tiere eingefangen und umgesetzt werden.  
 
Nach Angaben der UNB sind in den hier beplanten Abschnitten der Hookswieke und Alten Beekswieke 
Bestände der besonders geschützten Gewöhnlichen Teichmuschel festgestellt worden. Auch wenn es 
in der aktuellen Untersuchung keine Hinweise auf solche Vorkommen gab, muss der Aushub auch auf 
das Auftreten dieser Art hin überprüft werden. Hierzu ist ggf. auch eine Kontrolle des Aushubs bei der 
Ablagerung auf der Auftragsfläche erforderlich.  
 
Zusammenfassend sind folgende Punkte bei der Sanierung der hier betrachteten Wieken zu beachten, 
um negative Auswirkungen auf den Naturhaushalt zu vermeiden bzw. zu minimieren: 
 
 Fachgerechte Entnahme gefährdeter / besonders geschützter Pflanzenbestände vor der Entschlam-

mung und (möglichst kurzzeitige) Zwischenlagerung in geeigneten Transportbehältern (Arten vgl. 
Kap 1.2.2 und 1.3.2, Standorte vgl. Plan 1). Bei der Zwischenlagerung muss gewährleistet sein, 
dass die Pflanzen nicht geschädigt werden und nicht austrocknen. 

 Abschnittsweise Aufreinigung und zeitnahes, fachgerechtes wieder Einsetzen entnommener Pflan-
zenbestände am vorherigen Standort. 

 Uferbereiche mit geschützten/gefährdeten Pflanzenbeständen sind so weit wie möglich zu schonen: 
die Aufreinigung sollte daher nur von einer Seite erfolgen und zwar von der Seite, auf der die ge-
ringste Beeinträchtigungsintensität zu erwarten ist (Standorte der Arten vgl. Plan 1). 

 Ein Rückschnitt bzw. eine Beseitigung der Röhrichte darf nicht in der Zeit vom 01. März bis 30. 
September erfolgen. Außerhalb dieser Zeiten dürfen Röhrichte nur in Abschnitten zurückgeschnitten 
werden. 

 Die Brutzeit (Anfang März bis Ende Juni) ist von der Durchführung der Maßnahmen freizuhalten, 
um negative Einflüsse auf Brutvögel auszuschließen. 

 Erforderliche Baustellenflächen (Arbeitsstreifen, Transportwege) sind auf ein Mindestmaß zu be-
grenzen. 

 Beeinträchtigungen von Gehölzen sind durch geeignete Schutzmaßnahmen zu vermeiden (Stand-
orte vgl. Plan 1). 

 Die Entschlammung sollte möglichst im Zeitraum ab dem 01. September bis 15. November durch-
geführt werden, d.h. außerhalb des Ablaichens und Überwinterns von Amphibien. Ist dieses Zeit-
fenster nicht realisierbar, sollte im Rahmen der Ökologischen Baubegleitung eine Überprüfung auf 
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Vorkommen von Amphibien durchgeführt und ggf. auftretende Tiere eingefangen und umgesetzt 
werden. Dasselbe gilt auch für mögliche Bestände der Gewöhnlichen Teichmuschel. 

 Am Ufer sind abschnittsweise Vegetationskomplexe zu erhalten (Laichplätze und Verstecke für Am-
phibien). 

 Der Bodenaushub ist vollständig abzutransportieren und auf den vorgesehenen landwirtschaftlichen 
Nutzflächen zu verbringen. Eine Kontrolle auf Amphibien und Teichmuscheln ist durchzuführen. 

 Die Einhaltung der genannten Minimierungsmaßnahmen sollte durch eine Ökologische Baubeglei-
tung sichergestellt werden.  

 
Mit der Beachtung / Durchführung der beschriebenen Vermeidungs- / Minimierungsmaßnahmen ist da-
von auszugehen, dass bei der Sanierung der Hookswieke und der Alten Beekswieke keine erheblichen 
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes zurückbleiben.  
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Sanierung der Hookswieke

und der Alten Beekswieke
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Gemeinde Moormerland
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Biotoptypen (Stand 11/2018)

BE Einzelstrauch
HBA Baumreihe, Allee
HBE Einzelbaum/Baumbestand
HBK Kopfbaum
HFM Baum-Strauch-Feldhecke

FKK Kleiner Kanal

UHF Halbruderale Staudenflur feuchter Standorte

GR Scherrasen
OQB
OVB
OVS

Zusatz a = Asphaltdecke, v = Betonsteinpflaster

Bi Betula pendula, B. pubescens
Ei Stiel-Eiche Quercus robur
Er Schwarzerle Alnus glutinosa
Es Fraxinus excelsior
Ph Hybridpappel Populus spec.
Rd Rotdorn Crataegus spec.
We Weiden, versch. Arten Salix spp.

Einzelbaum, Baumgruppe

Anmerkung des Verfassers:
Die genaue Lage und Ausdehnung der dargestellten Biotoptypen ist nicht vor Ort eingemessen, so dass
hieraus keinerlei Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden kann. Die dargestellten Strukturen geben vielmehr

und Nutzungen wieder.
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Liste der nachgewiesenen Pflanzenarten der Roten Liste der  Farn- und  in
Niedersachsen und Bremen (5. Fassung, Stand 01.03.2004) und der   7 Abs. 2 BNatSchG

Deutscher Artname Wissenschaftl. Artname  Rote-Liste-Status   BNatSchG

Bu Schwanenblume Butomus umbellatus   T 3, NB 3
Ip Sumpf-Schwertlilie Iris pseudacorus T -, NB -        
Na Nymphaea alba T V,NB V     
Nl Gelbe Teichrose Nuphar lutea T -, NB -        
Wa Zwerg-Wasserlinse Wolffia arrhiza T 3, NB 3

Rote-Liste-Status:
T = Tiefland, NB = Niedersachsen und Bremen

Gesetzlicher Schutz: 

Anzahl Sprosse: 1 = 1 Spross, 2 = 2-5, 3 = 6-25, 4 = 26-50, 5 = 51-100, 6 = >100, 7 = >1000.
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Einzelbaum, Einzelstrauch

Biotoptypen  (Stand 11/2018)

M 1 : 1.000

Planart:

Anmerkung des Verfassers:

Die genaue Lage und Ausdehnung der dargestellten Biotoptypen ist nicht vor Ort

eingemessen, so dass hieraus keinerlei Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden

Ausdehnung der zum Zeitpunkt der Bestandskartierung angetroffenen Biotoptypen

und Nutzungen wieder.

HFM Strauch-Baumhecke
HFB Baumhecke
HBE Einzelbaum/Baumbestand
HBA Baumreihe, Allee

FGR

STG

GEM

DO Sonstiger Offenbodenbereich
UHF Halbruderale Staudenflur feuchter Standorte

BZH Zierhecke
GR Scherrasen

(DRACHENFELS 2016)]

Bi Betula pendula, B. pubescens

Br Brombeere Rubus fruticosus agg.

Ei Stiel-Eiche Quercus robur

Er Schwarzerle Alnus glutinosa

Es Fraxinus excelsior

Ka Kastanie Aesculus hippocastanum

We Weiden, versch. Arten Salix spp.

Quelle: 

Vermessungs- und Katasterverwaltung

Sanierung der Hookswieke

und der Alten Beekswieke

Gemeinde Moormerland

Landkreis Leer
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Liste der nachgewiesenen Pflanzenarten der Roten Liste der  Farn- und
 in Niedersachsen und Bremen (5. Fassung, Stand 01.03.2004) und

Deutscher Artname Wissenschaftl. Artname Rote-Liste-Status     BNatSchG

Ip Sumpf-Schwertlilie          Iris pseudacorus                   T -, NB -               

Rote-Liste-Status:
T = Tiefland, NB = Niedersachsen und Bremen
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